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§ 18 NÖ SHG Hilfe zur Schaffung und
Sicherung einer wirtschaftlichen

Lebensgrundlage
 NÖ SHG - NÖ Sozialhilfegesetz 2000

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

Die Hilfe zur Scha.ung einer wirtschaftlichen Lebensgrundlage umfasst alle Maßnahmen, die darauf abzielen,

Personen, die keine geeignete wirtschaftliche Lebensgrundlage haben, eine solche zu scha.en oder eine bereits

bestehende abzusichern. Die Hilfestellung kann bei sozialen Problemen auch durch Beratung und Betreuung erfolgen.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999
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